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kommensteuerrechtliche Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 S. 1 EStG, der nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts123 so bemessen sein muss, dass er den existenz-
notwendigen Bedarf von Kindern sichert. Dieses – steuerfrei zu belassene – Existenzmini-
mum wird von der Bundesregierung regelmäßig in einem Existenzminimumbericht auf der 
Grundlage der durchschnittlichen sozialhilferechtlichen Regelsätze der Bundesländer und 
statistischer Berechnungen der durchschnittlichen Aufwendungen für Wohn-124 und Heiz-
kosten in den alten Bundesländern ermittelt. Danach beträgt das Existenzminimum für 
Kinder bis Ende 2009 € 3.648,–125 jährlich, ab dem Jahr 2010 € 3.864,–.126 Der auf dieser 
Grundlage gewährte steuerrechtliche Kinderfreibetrag gemäß § 32 Abs. 6 S. 1 EStG liegt 
bis Ende 2009 bei € 1.824,–, ab dem 1. 1. 2010 bei € 2.184,–.127 Da der Kinderfreibetrag 
steuerrechtlich gemäß § 32 Abs. 6 S. 2 EStG jedem einzelnen einkommensteuerpflichtigen 
Elternteil zukommt, ergibt sich das jährliche sächliche Existenzminimum eines Kindes nach 
§ 1612 a Abs. 1 BGB aus dem jeweiligen doppelten Steuerfreibetrag. 

Wegen der neuen Bezugnahme auf den Kinderfreibetrag sind die Regelbetrag-Verord-
nung, ihre Ermächtigungsgrundlage, die weiteren Regelungen in § 1612 a Abs. 3 S. 1, Abs. 4 
und 5 BGB a. F. sowie das Kindesunterhaltsgesetz aufgehoben worden. 

Der neue § 1612 a Abs. 1 S. 1 BGB ermöglicht auch weiterhin eine Dynamisierung des 
Individualunterhalts minderjähriger Kinder und ist Anknüpfungspunkt für die Statthaftig-
keit des vereinfachten Verfahrens zur Festsetzung des Unterhalts minderjähriger Kinder 
nach §§ 249 ff. FamFG (bis zum 31. 8. 2009 nach den früheren §§ 645 ff. ZPO). An die 
Stelle des Regelbetrages nach der Regelbetrag-Verordnung ist jetzt als neue Bezugsgröße der 
Mindestunterhalt getreten. Wie bei den bisherigen Regelbeträgen differenziert der neue 
§ 1612 a Abs. 1 S. 3 BGB nach drei Altersstufen für minderjährige Kinder, nämlich 0 bis 
5 Jahre, 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre. Die Sätze der höheren Altersstufe sind gemäß 
§ 1612 a Abs. 3 BGB ab Beginn des Monats geschuldet, in dem das Kind das betreffende 
Lebensjahr vollendet. Die für diese Stufen angegebenen Prozentsätze128 des Unterhalts be-
ziehen sich gemäß § 1612 a Abs. 3 S. 1 BGB auf den zwölften Teil des doppelten Kinderfrei-
betrages, weil dieser im Einkommensteuerrecht als Jahresbetrag ausgewiesen ist, das Unter-
haltsrecht aber auf den Monat als Bezugsgröße abstellt. Der sich ergebende Betrag ist auf 
volle Euro aufzurunden. Für den Mindestunterhalt errechneten sich auf der Grundlage des 
steuerlichen Freibetrages von € 3.648,– die folgenden, gemäß § 1612 a Abs. 2 S. 2 BGB je-
weils auf volle Euro aufzurundenden Bedarfsbeträge: 
 
1. Altersstufe: 87 Prozent von (€ 3.648,– : 12) € 304,– = € 264,48 = € 265,– 
2. Altersstufe: 100 Prozent von € 304,– = € 304,– 
3. Altersstufe: 117 Prozent von € 304,– = € 355,68 = € 356,– 
 

Um ein Absinken des Unterhaltsniveaus ab dem 1. 1. 2008 zu vermeiden, hat der Gesetz-
geber in § 36 Nr. 4 EGZPO eine Übergangsregelung geschaffen. Danach betrug der Min-
destunterhalt für minderjährige Kinder i. S. d. § 1612 a Abs. 1 BGB in der 
 
1. Altersstufe: € 279,– 
2. Altersstufe: € 322,– 
3. Altersstufe: € 365,– 
 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Mindestunterhalt nach Maßgabe des § 1612 a Abs. 1 BGB 
den in § 36 Nr. 4 EGZPO festgelegten Betrag überstieg. Der Gesetzgeber hat also die vor 
der Reform des Unterhaltsrechts (bis 31. 12. 2007) geltenden Regelbeträge nach der Re- 
gelbetrag-Verordnung129 um das hälftige Kindergeld (€ 77,–) erhöht und solange als neuen 
___________________________________________________________________________________________ 

123 BVerfGE 99, 216 ff. 
124 Regierungsentwurf vom 5. 4. 2006 S. 49 = BT-Drucks. 16/1830 S. 27. 
125 BT-Drucks. 16/3265. 
126 BT-Drucks. 16/11 065. 
127 Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums v. 22. 12. 2009, BGBl. I S. 3950 ff. 
128 Der alte Begriff „Vomhundertsatz“ wird nicht mehr verwendet. 
129 In § 1 der Fünften Verordnung zur Änderung der Regelbetrag-Verordnung vom 5. Juni 2007, BGBl. I 

S. 1044, waren die Regelbeträge in den drei Altersstufen auf € 202,–, € 245,– und € 288,– festgelegt worden. 
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Mindestunterhalt festgeschrieben, bis der jeweilige Mindestunterhalt nach der Neufassung 
des § 1612 a Abs. 1 BGB diesen Betrag überstieg. 

Dies war der Fall, als das Existenzminimum für minderjährige Kinder entsprechend hö-
her festgesetzt wurde. Ab dem Jahr 2010 beträgt das Existenzminimum für minderjährige 
Kinder € 3.864,–. Auf dieser Grundlage ist der steuerliche Freibetrag für das sächliche Exis-
tenzminimum mit dem Familienleistungsgesetz vom 22. 12. 2008130 bereits für das Jahr 
2009 angehoben worden. Er bildet die Basis für den Mindestunterhalt nach § 1612 a BGB 
(€ 3.864,– : 12 = 100% = € 322,–) für die zweite Altersstufe der Düsseldorfer Tabelle. Ab 
dem 1. 1. 2009 betragen die Richtsätze der ersten Einkommensgruppe € 281,–, € 322,– und 
€ 377,–. 

Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. 12. 2009131 ist der steuerliche Kin-
derfreibetrag auf € 2.184,– für jeden Elternteil angehoben worden. Ab dem 1. 1. 2010 be-
laufen sich die Richtsätze der ersten Einkommensgruppe daher auf € 317,–, € 364,– und 
€ 488,–. 

Seit dem 1. 1. 2008 sind die in der jeweils geltenden Düsseldorfer Tabelle aufgenomme-
nen Mindestbeträge für das gesamte Bundesgebiet verbindlich. Anders als bisher132 sind für 
die Höhe des Unterhalts eines Kindes, das in den neuen Bundesländern oder in den östli-
chen Bezirken von Berlin lebt, keine Sonderregelungen mehr zu beachten. Die sog. Berliner 
Vortabelle zur Düsseldorfer Tabelle ist entfallen. 

Der Mindestunterhalt kann verlangt werden, ohne dass der Gläubiger etwas zum Ein-
kommen des Schuldners vortragen muss. Eine Erhöhung des Bedarfs des minderjährigen 
Kindes über den Mindestbedarf des § 1612 a Abs. 1 BGB kann bei unterdurchschnittlicher 
Unterhaltslast des Verpflichteten erfolgen. Wenn der Unterhaltspflichtige nicht – wie es in 
der Düsseldorfer Tabelle für den Regelfall vorgesehen ist133 – gegenüber mehreren Berech-
tigten unterhaltspflichtig ist, können Ab- oder Zuschläge durch Einstufung des Verpflichte-
ten in eine niedrigere oder höhere Einkommensgruppe vorgenommen werden.134  

 
 

Praxistipp: 
 

Seit dem 1. 1. 2010 weist die Düsseldorfer Tabelle den monatlichen Unterhaltsbedarf nicht mehr 
bezogen auf drei Unterhaltsberechtigte, sondern nur noch bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte 
aus! Eine Herauf- bzw. Herabstufung wird daher in Zukunft häufiger in Betracht kommen. 

 
Ein höherer Unterhalt als der Mindestunterhalt steht dem minderjährigen Kind auch 

dann zu, wenn das bereinigte Einkommen des Unterhaltsverpflichteten über der in der Ein-
kommensgruppe 1 der Düsseldorfer Tabelle festgelegten Grenze liegt. Denn die Höhe des 
angemessenen Unterhalts richtet sich wie nach bisherigem Recht gemäß § 1603 BGB nach 
der Leistungsfähigkeit des Schuldners, die in den jeweiligen Einkommensgruppen (ab 1. 1. 
2008 gibt es nur noch 10 statt 13 Gruppen; der Höchstbetrag liegt jetzt bei € 5.100,– früher 
bei € 4.800,–) der Düsseldorfer Tabelle erfasst ist. 

Von dem Einkommen des Unterhaltsverpflichteten sind nach der neuen Rangfolgerege-
lung des § 1609 BGB zunächst die Ansprüche der minderjährigen Kinder und der privile-
giert volljährigen Kinder im Sinne des § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB zu befriedigen. Erst danach 
können die Unterhaltsansprüche rangniedrigerer Unterhaltsberechtigter, insbesondere auch 
des betreuenden Elternteils, berücksichtigt werden. Dies gilt uneingeschränkt in einem 
Mangelfall,135 d. h. dann, wenn das bereinigte Einkommen des Unterhaltspflichtigen nicht 
oder nur gerade ausreicht, um den Mindestunterhalt für alle erstrangigen Berechtigten zu 
___________________________________________________________________________________________ 

130 Art. 1 Nr. 10 des Gesetzes vom 22. 12. 2008, BGBl. I S. 2955. 
131 Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums v. 22. 12. 2009, BGBl. I S. 3950 ff. 
132 Grundlage für die Unterscheidung war Art. 5 § 1 Kindesunterhaltsgesetz vom 6. 4. 1998, BGBl. I S. 666, 

vgl. Regierungsentwurf vom 5. 4. 2006 S. 70 = BT-Drucks. 16/1830 S. 36. 
133 Anmerkung A. 1 der Düsseldorfer Tabelle. 
134 Vgl. Nr. 11.2 der Unterhaltsleitlinien der Oberlandesgerichte. 
135 Hierzu siehe insbes. die Ausführungen unten unter Abschnitt 5 e). 
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